
 

 TO  54 

 

 

STADTRECHNUNGSHOF WIEN 
Landesgerichtsstraße 10 

A-1082 Wien 

 
Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810 

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at 

www.stadtrechnungshof.wien.at 
DVR: 0000191 

 

StRH V - 29-2/15 

Maßnahmenbekanntgabe zu 

MA 34, Prüfung der Errichtung des Stützpunktes der  

Magistratsabteilung 29 in Grinzing; 

Nachprüfung 

 

 



StRH V - 29-2/15  Seite 2 von 6 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Erledigung des Prüfungsberichtes ............................................................................... 3 

2. Kurzfassung des Prüfungsberichtes ............................................................................ 3 

3. Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen ..... 4 

4. Umsetzungsstand im Einzelnen .................................................................................. 5 

Empfehlung Nr. 1 ............................................................................................................. 5 

Empfehlung Nr. 2 ............................................................................................................. 5 

 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

bzw. .............................................. beziehungsweise 

Nr. ................................................. Nummer 

  



StRH V - 29-2/15  Seite 3 von 6 

1. Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Errichtung des Stützpunktes der Magistrats-

abteilung 29 einer Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien wurde am 7. April 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrech-

nungshofausschusses vom 14. April 2016, Ausschusszahl 69/16 mit Beschluss zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

2. Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Die Maßnahmen des Magistrats der Stadt Wien zur Errichtung des Stützpunktes der 

Magistratsabteilung 29 waren im Jahr 2011 Gegenstand einer Einschau des damaligen 

Kontrollamtes. Die am Projekt beteiligten Dienststellen waren die Magistratsabtei-

lung 19 als Planerin, die Magistratsabteilung 29 als Bauherrin und Baugrundgutachterin, 

die Magistratsabteilung 34 als Objekterrichterin und für das Baubewilligungsverfahren 

die Magistratsabteilung 37 in ihrer Funktion als Baubehörde. Im Rahmen der damaligen 

Einschau wurde anhand des Projektablaufes Verbesserungspotenzial aufgezeigt.  

 

Die Nachprüfung durch den Stadtrechnungshof Wien zeigte, dass sowohl die Magist-

ratsabteilung 29 als auch die Magistratsabteilung 34 anhand von Arbeitsanweisungen 

eine Grundlage zur Verbesserung der Kommunikation mit anderen am Projekt Beteilig-

ten ausgearbeitet hatten. 

 

Darüber hinaus hat die Magistratsabteilung 34 die Dokumentation über die Prüfung von 

Angeboten auf Preisangemessenheit durch Verwendung entsprechender Formulare 

überarbeitet. Die Umsetzung von Empfehlungen an die Magistratsabteilung 29 als Bau-

herrin war mangels vergleichbarer Bauvorhaben nicht überprüfbar.  

 

Bei der Begehung des Objektes konnte sich der Stadtrechnungshof Wien von der ho-

hen Ausführungsqualität des Betriebsobjektes überzeugen.  
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3. Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlun-

gen 

 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 2 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 2 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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4. Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Im Bereich des Flachdaches wären die Bereiche der Gullys entweder durch Verwen-

dung größerer Korndurchmesser der Kiesschüttung oder durch Verlegung von Beton-

platten so auszugestalten, dass eine Verstopfung der Abflussleitungen hintangehalten 

wird. Das auf dem Flachdach lose freiliegende Kabel wäre gegen Beschädigung zu 

schützen.  

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Da der Messpunkt im Traufenbereich des Objektes für Setzungsmessungen des Ge-

bäudes zugängig bleiben soll, wäre dieser entsprechend zu kennzeichnen sowie die 

provisorische Holzabdeckung durch eine gesicherte dauerhafte Abdeckung zu ersetzen. 

 
Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Dipl.-Ing. Albert Otto 

Wien, im November 2016 


